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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welchen Ortsdurchfahrten von Landesstraßen im Enzkreis bestehen derzeit
Tempo-30-Zonen?

2. Auf welchen Ortsdurchfahrten von Landesstraßen im Kreis Ludwigsburg be-
stehen derzeit Tempo-30-Zonen?

3. Wie bewertet sie grundsätzlich den Wunsch der Gemeinde Illingen, entlang der
Ortsdurchfahrt auch tagsüber eine Tempo-30-Zone einzurichten?

4. Wie begründet sie, dass eine ganztägige Einrichtung der Tempo-30-Zone ent-
lang der Illinger Ortsdurchfahrt bisher vom Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur abgelehnt wurde und wie verträgt sich diese Entscheidung mit ihrem
Vorstoß, sich für mehr Tempo-30-Zonen in Ortsdurchfahrten einzusetzen?

5. Welche Chance sieht sie für die Errichtung einer ganztätigen Tempo-30-Zone
entlang der Illinger Ortsdurchfahrt in naher Zukunft?

28. 08. 2014

Dr. Rülke FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Tempo-30-Zonen in Ortsdurchfahrten
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 19. September 2014 Nr. 3-3851.5-07/689 beantwortet das
 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur geht davon aus, dass sich die
 Kleine Anfrage nicht auf die Anordnung von Tempo-30-Zonen, die auf klassifi-
zierten Straßen nicht zulässig sind, sondern auf Tempo-30-Einzelanordnungen be-
zieht.

1. Auf welchen Ortsdurchfahrten von Landesstraßen im Enzkreis bestehen derzeit
Tempo-30-Zonen?

Auf nachfolgenden Streckenabschnitten in Ortsdurchfahrten von Landesstraßen
im Enzkreis besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h:

Keltern-Ellmendingen, L 562, circa 305 Meter;

Mönsheim, L 1134, circa 330 Meter;

Wimsheim, L 1175, circa 135 Meter;

Mühlacker-Enzberg, L 1173, circa 300 Meter;

Mühlacker-Lienzingen, L 1134, 370 Meter.

2. Auf welchen Ortsdurchfahrten von Landesstraßen im Kreis Ludwigsburg beste-
hen derzeit Tempo-30-Zonen?

Auf nachfolgenden Streckenabschnitten in Ortsdurchfahrten von Landesstraßen
im Kreis Ludwigsburg besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h:

Aurich, L 1135;

Ditzingen-Heimerdingen, L 1177, in den Nachtstunden;

Ditzingen-Hirschlanden, L 1177;

Ditzingen-Schöckingen, L 1136;

Ingersheim, L 1125;

Affalterbach, L 1127, circa 120 Meter;

Freudental; L 1106, circa 200 Meter, bergab;

Gerlingen, L 1141, circa. 60 Meter;

Gerlingen, L 2255, L 1141, circa 950 Meter;

Hemmingen, L 1140, circa 600 Meter;

Löchgau, L 1107, circa 80 Meter;

Marbach, L 1127, circa 60 Meter;

Markgröningen, L 1141, circa 150 Meter;

Markgröningen, L 1138, L 1141;

Pleidelsheim, L 1125;

Sachsenheim-Hohenhaslach, L 1106, in den Nachtstunden;

Freiberg a. N., L 1129, L 1138, ca. 1500 Meter.
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3. Wie bewertet sie grundsätzlich den Wunsch der Gemeinde Illingen, entlang der
Ortsdurchfahrt auch tagsüber eine Tempo-30-Zone einzurichten?

4. Wie begründet sie, dass eine ganztägige Einrichtung der Tempo-30-Zone ent-
lang der Illinger Ortsdurchfahrt bisher vom Ministerium für Verkehr und In-
frastruktur abgelehnt wurde und wie verträgt sich diese Entscheidung mit ihrem
Vorstoß, sich für mehr Tempo-30-Zonen in Ortsdurchfahrten einzusetzen?

5. Welche Chance sieht sie für die Errichtung einer ganztätigen Tempo-30-Zone
entlang der Illinger Ortsdurchfahrt in naher Zukunft?

Zu Frage 3. bis 5.: 

Die Gemeindeverwaltung Illingen hat im Oktober 2012 mitgeteilt, dass in Anleh-
nung an den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss zur gewünschten Einführung
von Tempo 30 auf der Bahnhofstraße (Kreisstraße 4574) auch auf der Mühlacker
Straße (Kreisstraße 4574) Tempo 30 eingeführt werden soll. 

Nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) beträgt die innerörtliche Regelge-
schwindigkeit 50 km/h. Tempo-30-Zonen können nur unter den Voraussetzungen
des § 45 Abs. 1 c StVO in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und
Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf angeordnet werden. Die
 Zonenanordnung darf sich hierbei jedoch weder auf Straßen des überörtlichen
Verkehrs (Bundes-, Landes oder Kreisstraßen) noch auf weitere Vorfahrtsstraßen
erstrecken. 

Als Ausnahmen von der Regelgeschwindigkeit kommen streckenbezogene Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen in Betracht, wobei diese im Rahmen einer Einzel-
fallentscheidung an die strengen Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 StVO zu knüp-
fen sind. 

Die Straßenverkehrsbehörden treffen auch die notwendigen Anordnungen zur
Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung (§ 45 Abs. 1 b Nr. 5
StVO). Allerdings setzt eine Anordnung nach § 45 Abs. 1 b Nr. 5 StVO zur Unter-
stützung einer städtebaulichen Entwicklung das Vorhandensein eines städtebauli-
chen Konzeptes und ein hierarchisch gegliedertes, „langsames“ und „schnelles“
Straßennetz voraus.

a) Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Verkehrssicherheitsgründen 

Die Messungen der Geschwindigkeit auf der Ortsdurchfahrt im Zuge der K 4574,
Ortsdurchfahrt Illingen (Mühlacker Straße und Bahnhofstraße) haben gezeigt,
dass die Verkehrsteilnehmer/-innen die maximal zulässige Höchstgeschwindig-
keit weit überwiegend beachten. Bezüglich der Sicherheit des Fußgängerverkehrs
bestehen ein guter Ausbauzustand der Gehwege und gute Querungsmöglichkei-
ten. Das Unfallgeschehen in der Illinger Ortsdurchfahrt ist nach den Ergebnissen
des in Baden-Württemberg neu eingeführten Verkehrssicherheits-Screenings un-
auffällig. 

Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung aus Verkehrssicherheits-
gründen in der Ortsdurchfahrt von Illingen kommt daher nicht in Betracht. 

b) Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen 

Verkehrsbeschränkende Maßnahmen aus Lärmschutzgründen dürfen nur dann an-
geordnet werden, wenn die Lärmsituation jenseits dessen liegt, was im konkreten
Einzelfall bei Berücksichtigung der Belange des Verkehrs als ortsüblich hinzu-
nehmen ist. Die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen der Bevöl-
kerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) geben dazu wichtige Hinweise.
Ergänzend kommt der Kooperationserlass des Ministeriums für Verkehr und In-
frastruktur vom 23. März 2012 für die Lärmaktionsplanung zur Anwendung. 

Mit Schreiben vom 28. Februar 2012 hat Frau Staatssekretärin Dr. Gisela Splett
MdL das Landratsamt Enzkreis über das Regierungspräsidium Karlsruhe gebeten,
die notwendigen Lärmberechnungen für die Bahnhofstraße durchzuführen. Das
Landratsamt Enzkreis hat diesen Untersuchungsauftrag auf die Mühlacker Straße
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erweitert. Für die Begutachtung sollten die in 2013 veröffentlichten Daten des
Verkehrsmonitoring 2012 verwendet werden. 

Das schalltechnische Gutachten vom April 2014 hatte zum Ergebnis, dass die
maßgeblichen Immissionsrichtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV an 12 Ge-
bäuden mit insgesamt 62 Anwohner/-innen ausschließlich im Beurteilungszeit-
raum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) überschritten werden. Bei Anwendung der für
die Betroffenen günstigeren, einheitlich niedrigeren Richtwerte nach dem Koope-
rationserlass ergibt sich für insgesamt 156 Anwohner/-innen in 30 Gebäuden in
der Mühlacker Straße und in der Bahnhofstraße eine Überschreitung des Richt-
werts von 60 dB(A) nachts um bis zu 4 dB(A). Mit einer Geschwindigkeitsre -
duzierung auf 30 km/h können Pegelminderungen von circa 2,5 dB(A) erzielt
werden. Am Tag ergibt sich lediglich für 14 Anwohner/-innen in der Mühlacker
Straße eine Überschreitung des Richtwerts von 70 dB(A) um 1 dB(A). Nach dem
Ergebnis der Lärmberechnung und der Betroffenheitsanalyse bestand für die
Nachtstunden ein dringender Handlungsbedarf. 

Bei der Entscheidung war die Verhältnismäßigkeit zu beachten und eventuelle
Nachteile einer verkehrsbeschränkenden Maßnahme waren mit den Belangen des
Lärmschutzes abzuwägen. Da keine Verdrängungseffekte in Wohngebiete, keine
nachteiligen Veränderungen der Schadstoffbelastung und keine unzumutbaren
Einschränkungen für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu befürchten
sind, hat das Landratsamt Enzkreis mit vorheriger Zustimmung der Höheren
Straßenverkehrsbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe entschieden, auf
der K 4574 (OD Illingen) im Abschnitt Mühlacker Straße ab der Einmündung
Mörikestraße und der Bahnhofstraße ab Gebäude Nr. 27 die zulässige Höchst -
geschwindigkeit zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm (§§ 45 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3, 45 Abs. 1 b Satz 2 Nr. 5 StVO) auf 30 km/h in den Nachtstunden zu be-
schränken. Diese Maßnahme soll bis Mitte September 2014 umgesetzt werden. 

c) Geschwindigkeitsbeschränkungen zur Unterstützung einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung 

Mit dem vorgesehenen Bau der „Westtangente Illingen“ zwischen der Schützin-
ger Straße (K 4510) und der Bundesstraße 35, ist mit einer Teilentlastung der
Bahnhofstraße zu rechnen. Verbunden mit ergänzenden baulich-gestalterischen
Maßnahmen für die Bahnhofstraße könnten die Voraussetzungen für Tempo 30
zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung (§ 45 Abs. 1 b
Satz 2 Nr. 5 StVO) geprüft werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Ab-
stufung zur Gemeindestraße möglich wäre. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung
zur Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung könnte bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen auch tagsüber angeordnet werden. Diese besondere alternative
Möglichkeit für eine dauerhafte ganztägige Geschwindigkeitsbeschränkung ist
auch deshalb wichtig, weil in Folge einer zurückgehenden Verkehrsbelastung die
Notwendigkeit einer Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen er-
neut geprüft werden müsste. 

Dr. Splett

Staatssekretärin
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